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Zehn unbequeme Wahrheiten  
für Personalverantwortliche
1.	 Performance-Theater  
	 wird Volkskrankheit
Die These: Je unklarer die Leistungsbewer-
tung, desto besser die Inszenierung. Studien 
zeigen, dass 20% der Beschäftigten nicht 
wissen, wie ihre Leistung bewertet wird. Die 
Folge? Mitarbeitende optimieren nicht ihre Ar-

Liebe Leserin, lieber Leser
Der Arbeitsmarkt vergisst nichts – und verzeiht noch weniger. Return-
to-Office-Zwang und fehlende Lohntransparenz sind keine Nebenthe-
men, sondern Vertrauensfragen mit direkter Wirkung auf Bindung und 
Fluktuation.

Wer 2026 nicht differenziert handelt, verliert Glaubwürdigkeit  – und 
vor allem Talente. HR ist gefordert, diese und weitere Themen 2026 

vorausschauend zu steuern. Mehr dazu in unserem ersten Artikel.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Diana Roth, HerzBlutPersonalerin
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beit, sondern deren Sichtbarkeit. E-Mails um 
22  Uhr, CC an alle, PowerPoint-Schlachten 
statt echter Ergebnisse.

Der Hintergrund: In hybriden Arbeitswelten 
fehlt oft die natürliche Beobachtung der Leis-
tung. Was früher durch Präsenz sichtbar war, 
muss heute anders gemessen werden. Doch 
statt klarer Kriterien herrscht vielerorts Unsi-

cherheit – ein idealer Nährboden für Schein-
produktivität.

PRAXISTIPP
Führen Sie radikal transparente Leis-
tungskriterien ein. Definieren Sie mit 
jedem Team, was gute Arbeit konkret bedeutet  – 
nicht in Bullet Points, sondern in messbaren Ergeb-
nissen. Und trauen Sie sich: 360-Grad-Feedback ist 
kein Luxus, sondern Überlebenswerkzeug.

2.	 Ihre besten Talente arbeiten längst  
	 woanders – nach Feierabend
Die These: Der Hauptjob verliert gegen Ne-
benprojekte. Immer mehr Mitarbeitende in-
vestieren ihre Kreativität, Leidenschaft und 
Energie in Hobbys, Ehrenämter oder Nebentä-
tigkeiten. Der Job? Finanziert das eigentliche 
Leben.

Der Hintergrund: Wer im Büro keine 
Selbstwirksamkeit erlebt, sucht sie an-
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HR 2026:  
Gestalten oder gestaltet werden
Die Arbeitswelt 2026 wird nicht netter. Zwischen KI-Revolution, Transparenz-
pflichten und einem Arbeitsmarkt, der die Spielregeln ändert, steht HR vor einer 
simplen Wahl: gestalten oder gestaltet werden. Hier sind zehn Thesen, die Sie 
vielleicht nicht hören wollen – aber kennen sollten.

	� Von Christoph Jordi
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HR & KOMPETENZEN HR 2026

derswo. Starre Hierarchien, langweilige 
Aufgaben und fehlende Entwicklungsper-
spektiven treiben Ambitionen nach draus
sen. Das Risiko: Die besten Köpfe sind 
physisch anwesend, aber mental längst 
ausgezogen.

PRAXISTIPP
Schaffen Sie interne «Passion Pro-
jects». Geben Sie Mitarbeitenden Zeit für Themen, 
die sie begeistern. Google hat es vorgemacht. 
Schweizer KMU können mit 10% starten.

3.	 Return-to-Office ist  
	 Return-to-Fluktuation
Die These: Wer Homeoffice abschafft, schafft 
seine besten Leute ab. 59% arbeiten Vollzeit 
im Büro – aber nur 19% sind glücklich darü-
ber. Die Rechnung ist simpel: Zwang erzeugt 
Widerstand.

Der Hintergrund: Nach Jahren der Flexibili-
tät erleben wir eine Gegenbewegung. Gross-
konzerne rufen zurück ins Büro. Doch der 
Arbeitsmarkt verzeiht keine Arroganz. Wer 
Toptalente verliert, weil das Management lie-
ber kontrolliert als vertraut, zahlt einen hohen 
Preis.

PRAXISTIPP
Definieren Sie nicht, «wo», sondern 
«wofür» Präsenz nötig ist. Kreativwork-
shops, Teambuilding, schwierige Gespräche – dafür 
braucht es das Büro. Konzentriertes Arbeiten, Rou-
tinetätigkeiten – dafür nicht. Funktionale Flexibilität 
schlägt dogmatische Präsenzpflicht.

4.	 Die Lohntransparenz  
	 wird Schockmoment
Die These: 2026 wird das Jahr der unange-
nehmen Wahrheiten. Die EU-Entgelttranspa-
renzrichtlinie verlangt ab 2027, dass Unter-
nehmen ihren Gender Pay Gap auf Basis der 
2026 gezahlten Gehälter offenlegen. Jetzt ist 
die letzte Chance zur Korrektur.

Der Hintergrund: 28% der deutschen Unter-
nehmen wollen die kommende Gehaltsrunde 
nutzen, um bestehende Unterschiede zu kor-
rigieren. Die Schweiz wird folgen. Wer bisher 
unter dem Radar flog, muss jetzt handeln – 
oder sich öffentlich rechtfertigen.

PRAXISTIPP
Führen Sie jetzt eine interne Pay-Gap-
Analyse durch. Nicht weil Sie müssen, 
sondern weil Sie’s können. Entwickeln Sie einen 
konkreten Plan zur Schliessung der Lücken. Das ist 
keine Compliance-Übung, sondern Kulturarbeit.

5.	 Das Middle-Management stirbt aus
Die These: Flache Hierarchien sind sexy, aber 
gefährlich. 82% der Unternehmen planen, in 
den nächsten drei Jahren bis zu 20% ihrer 
Stellen wegen KI abzubauen – bevorzugt in der 
mittleren Führungsebene.

Der Hintergrund: Auf dem Papier spart das 
Geld. In der Realität zerstört es die Führungs
pipeline. Wer heute keine Teamleiter mehr 
entwickelt, hat in fünf Jahren keine Abtei-
lungsleiter. Das Problem: Der Schaden ist un-
sichtbar, bis es zu spät ist.

PRAXISTIPP
Führen Sie ein «Leadership Apprentice
ship» ein. Junge Talente begleiten er-
fahrene Führungskräfte, übernehmen schrittweise 
Verantwortung. So bauen Sie Pipeline auf, statt sie 
stillzulegen. Die Alternative ist ein Generationenloch, 
das kein Headhunter füllen kann.

6.	 KI-Agenten werden Mitarbeitende 
Die These: Die nächste Einstellungswelle 
kommt ohne Arbeitsverträge. KI-Agenten er-
ledigen bereits heute Bewerbungsprozesse, 
beantworten Mitarbeiterfragen und analysie-
ren Performance-Daten. Sie werden Teil des 
Teams – ob Sie wollen oder nicht.

Der Hintergrund: Der EU AI Act stuft HR-
bezogene KI als Hochrisikosystem ein. Damit 
kommen strenge Auflagen zu Transparenz 
und Kontrolle. Gleichzeitig brauchen diese 
digitalen Kollegen klare Aufgaben, definierte 
Grenzen und regelmässige «Leistungsbeur-
teilungen».

PRAXISTIPP
Entwickeln Sie ein «AI Onboarding 
Framework». Definieren Sie für jeden 
KI-Agenten: Was darf er? Was nicht? Wer kontrol-
liert? Wie messen wir Erfolg? Behandeln Sie KI-Im-
plementierung wie jede Personalentscheidung – mit 
Sorgfalt und klaren Erwartungen.

7.	 Skills schlagen Diplome 
Die These: 2026 wird das Jahr, in dem «Skill-
based Hiring» vom Buzzword zur Realität wird. 
Der Fachkräftemangel zwingt Unternehmen, 
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HR & REKRUTIERUNG STORYS & VIDEOS

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Alltags-
szenen so erfassen, dass daraus starke Storys 
entstehen – und wie Sie diese in eine einfache, 
aber wirksame Video- und Plattformstrategie 
übersetzen. Sie sehen, welche Rolle User-
Generated Content (UGC) spielt, welche vier 
Kennzahlen für die Steuerung reichen und wie 
sich das Ganze mit Time-to-Hire, Cost-per-Hire 
und Quality-of-Hire verbinden lässt. Kurz: Sie 
bekommen ein praxisnahes Gerüst, um Video-
formate als scharfes Werkzeug im Recruiting 
einzusetzen – statt als nettes Nebenprojekt.

1.	 Warum Situationen mehr aussagen  
	 als Eigenschaften
Viele Unternehmen reden über Werte, nur 
wenige beweisen sie. Worte wie «engagiert», 
«kundenorientiert» oder «lösungsorientiert» 
klingen gut – sind aber austauschbar, solan-
ge niemand sieht, wie diese Haltung im Alltag 
gelebt wird.

Ein Beispiel: Eine Sachbearbeiterin erhält 
einen Kundenanruf, der in keinen bestehen-
den Prozess passt. Statt ihn weiterzuleiten, 
übernimmt sie die Klärung selbst, fragt nach 
den entscheidenden Punkten, entwickelt eine 
Übergangslösung und gibt den Fall anschlies
send zur Prozessanpassung weiter.

Diese kurze Szene zeigt Verantwortungsge-
fühl, Urteilsvermögen und Pragmatismus  – 
und sagt mehr über Kultur aus als jede 
Wertewand. Gute HR-Geschichten brauchen 
keine grossen Worte, sondern eine konkrete 
Situation, eine klare Entscheidung und eine 
erkennbare Bedeutung.

2.	 Wie HR zu Geschichten kommt,  
	 die etwas aussagen
Damit aus Alltagsszenen echte Storys wer-
den, braucht es kein Romanstudium, sondern 
eine klare Struktur:

1.	Situation: Was ist konkret passiert?  
Wer war beteiligt? In welchem Kontext?

2.	Entscheidung: Was wurde getan –  
und warum genau so?

3.	Bedeutung: Was verrät das über Arbeits-
weise, Haltung, Qualitätsanspruch?

Beispiel: Kurz vor Schichtende erfährt eine 
Pflegefachperson, dass eine Patientin früher 
eintrifft. Sie könnte den Fall an die nächste 
Schicht abgeben. Stattdessen übernimmt sie 
die Klärung selbst, weil sie die Vorgeschich-
te kennt und Informationsverlust vermeiden 
will. Sie bespricht das Vorgehen, dokumen-
tiert die Entscheidung und übergibt erst 
dann.

In wenigen Sätzen wird klar, wie in diesem 
Team Verantwortung verstanden wird: als ak-
tive, vorausschauende Rolle – nicht als «steht 
halt im Organigramm». Genau solche Szenen 
eignen sich als Rohmaterial für gute Video
storys.

3.	 Warum Videos HR stärken –  
	 und wen sie erreichen
Videos zeigen, was PowerPoint nicht kann: 
Tempo, Stimmung, Reibung, echte Zusam-
menarbeit und gelebte Entscheidungswege. 
Damit sie wirken, reicht «Wir machen auch 
mal ein Video» nicht aus  – es braucht eine 
Idee, wer wo abgeholt werden soll:

	• TikTok  – Lernende, Young Professionals, 
Quereinsteigende

	 Kurze, unmittelbare Einblicke funktionieren: 
Start der Frühschicht, ein ehrlicher Blick in 
den Pausenraum, ein Fehler und seine Lö-
sung. Roh, nah, schnell.

	• Instagram – visuell geprägte Menschen
	 Hier tragen Abläufe, Räume, Bewegungen: 

ein Tag im Team, Perspektivenwechsel, ein 
Rundgang durch die Station, der Shop, das 
Büro.

	• LinkedIn – Fach- und Führungskräfte
	 Gefragt sind pointierte Einordnungen, klare 

Sätze und Beispiele aus Zusammenarbeit, 
Strategie oder Transformation. Wer hier 
spricht, zeigt: Wir haben Substanz, nicht 
nur Sympathie.

Die Botschaft bleibt dieselbe, aber Ton, Länge 
und Format passen sich der Plattform an. Pro-
fessionell wird es dort, wo das bewusst ge-
steuert wird – und nicht, wo der gleiche Clip 
überall recycelt wird.

Ein Satz wie «Wir arbeiten interdisziplinär» 
bleibt abstrakt. Ein kurzes Video mit drei Per-
sonen aus unterschiedlichen Fachbereichen, 
die gemeinsam am Whiteboard eine Schwie-
rigkeit lösen, macht Interdisziplinarität greif-
bar, ohne das Wort zu benutzen.

4.	 Die Candidate Journey  
	 als Erzählgerüst
Talente entscheiden nicht nach einem ein-
zigen Post, sondern entlang einer ganzen 
Candidate Journey. Videoinhalte lassen sich 
daran gut aufspannen:

	• Aufmerksamkeit
	 Ein Sekundenmoment, der zeigt: Hier passiert 

echte Arbeit. Eine Lernende mit ihrer Tages-
liste, ein Team am Whiteboard, jemand, der 
den Arbeitsplatz vorbereitet. In dieser kurzen 
Szene entscheidet sich: Scroll oder Stay.

	• Orientierung
	 Ein Ausschnitt aus einer Besprechung, in 

der eine unklare Aufgabe geklärt wird: Wer 
übernimmt was? Was ist das Ziel? Woran 
wird Erfolg gemessen? So entsteht ein Bild 
davon, wie Zusammenarbeit und Verant-
wortung wirklich funktionieren.

	• Klarheit
	 Zum Schluss brauchen Talente harte 

Fakten: Aufgaben, Rahmenbedingungen 
(Pensum, Schichtmodell, Reisetätigkeit, 
Homeoffice-Anteil) und Erwartungskorri-
dor – inklusive dem, was nicht passt.

Wer diese drei Ebenen sauber bespielt, spart 
Zeit auf beiden Seiten: Menschen können 
besser entscheiden, ob sie sich bewerben 
wollen, und HR erhält Dossiers von Personen, 
die fachlich und kulturell realistischer passen. 
Storytelling wird damit zum Hebel für Time-to-
Hire, Cost-per-Hire und Quality-of-Hire – nicht 
zur netten Imagekulisse.

Die Macht des ehrlichen Erzählens
Talente glauben keine Hochglanzversprechen mehr – sie wollen sehen, wie Ar-
beit sich wirklich anfühlt. HR sitzt genau auf diesen Geschichten, versteckt sie 
aber oft hinter Claims und Folien. Wer reale Situationen klug in Videoformate 
übersetzt, gewinnt passendere Bewerbungen und spart sich teure Umwege im 
Recruiting.

	� Von Natalie Gyöngyösi



WEKA BUSINESS MEDIA AGARBEITSRECHT  NEWSLETTER 02 | FEBRUAR 2026 1

Generelles zur Vertragsgestaltung
Gut durchdachte Verträge können entschei-
dend dazu beitragen, Streitigkeiten zu ver-
meiden. Nicht ohne Grund heisst es «Vertrag 
kommt von vertragen». Damit dieses Ziel 

Liebe Leserin, lieber Leser
Unser erstes Top-Thema «Dos und Don’ts bei der Gestaltung von 
Arbeitsverträgen» zeigt, wie Unternehmen durch klare und präzise 
Verträge Rechtssicherheit schaffen, Risiken vermeiden und typische 
Stolpersteine umgehen können.

Unser zweites Top-Thema «Wenn Freelancer zu Mitarbeitenden 
werden» klärt die Abgrenzung zwischen selbstständiger und unselbst-
ständiger Tätigkeit und zeigt auf, welche finanziellen und administrativen 

Folgen eine nachträgliche Umqualifizierung für Unternehmen haben kann.

Beste Grüsse

Marc Ph. Prinz, Herausgeber, Head of Employment VISCHER
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erreicht wird, sollte der Vertragstext keine 
Spielräume für Interpretationen zulassen. 
Eine gelungene Vertragsgestaltung zeichnet 
sich deshalb durch sprachliche Präzision aus. 
Definitionen, die in den Vertragstext einge-

führt und dann konsequent verwendet wer-
den, leisten hier einen entscheidenden Bei-
trag. Ebenso wichtig sind eine übersichtliche 
Struktur und aussagekräftige Überschriften, 
die den Text leichter erfassbar machen und 
zu einem stimmigen Gesamtwerk beitragen.

Rechtsunsicherheit kann auch dadurch ent-
stehen, dass der Arbeitsvertrag mit anderen 
Regelwerken in Konflikt gerät. Wer einen Ar-
beitsvertrag erstellt, sollte daher stets im Blick 
behalten, welche sonstigen Reglemente und 
Weisungen im Betrieb gelten und inwiefern 
diese ggf. mit dem Arbeitsvertrag in Wider-
spruch geraten könnten. Ist ein Unternehmen 
an einen Gesamtarbeitsvertrag gebunden, 
stellen sich vergleichbare Probleme. Um Wi-
dersprüche, die zum Zeitpunkt der Vertrags­
erstellung nicht aufgefallen sind (oder die sich 
ggf. auch erst später, z.B. durch Anpassung 

IN DIESER AUSGABE:

	� Top-Thema:  
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E-Mail-Zugriff  
am Arbeitsplatz	 Seite	 8

	� Fachbeitrag: 
Vertrauensferien 	 Seite	10
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Dos and Don’ts bei der Gestaltung  
von Arbeitsverträgen
Arbeitsverträge gehören zum täglichen Geschäft einer jeden Personalabteilung. 
Sie bilden die Grundlage für das Arbeitsverhältnis, regeln die Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien und schaffen so im Idealfall Rechtssicherheit. Arbeitge-
berinnen sollten daher potenzielle Stolpersteine im Auge behalten und sich der 
rechtlichen Rahmenbedingungen bewusst sein, die der Vertragsgestaltung im 
Arbeitsrecht Grenzen setzen.

	� Von Joy Malka und Tabea Gutmann
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TOP-THEMA DOS AND DON’TS BEI ARBEITSVERTRÄGEN

von Reglementen ergeben), aufzulösen, hat 
sich in der Praxis die Aufnahme einer Klausel 
bewährt, die klarstellt, welche Bestimmun-
gen im Konfliktfall Vorrang haben. Dasselbe 
gilt auch für zweisprachige Verträge, falls die 
jeweiligen Sprachversionen voneinander ab-
weichen. 

Gerade in langjährigen Anstellungsverhältnis-
sen kommt es immer wieder vor, dass Ver-
tragsinhalte angepasst und Nachträge verein-
bart werden. Hierbei kann es immer wieder 
vorkommen, dass der Überblick verloren geht. 
Im Rahmen der Vertragsgestaltung kann auch 
hier Abhilfe geschaffen werden, nämlich durch 
Aufnahme einer Präambel mit Darstellung der 
Vertragsgeschichte sowie das Festhalten der 
Dienstzugehörigkeit zur Gesellschaft bzw. 
Gruppe. So bleibt die Nachvollziehbarkeit für 
alle Involvierten jederzeit gewährleistet – auch 
wenn die aufseiten des Unternehmens seiner-
zeit beteiligten Mitarbeitenden ggf. nicht mehr 
verfügbar sind. 

Inhalte von Arbeitsverträgen
Im Folgenden werfen wir  – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit – einen Blick auf die aus 
unserer Sicht wichtigsten Regelungsbereiche 
in Arbeitsverträgen und zeigen auf, worauf 
Arbeitgeberinnen jeweils besonderes Augen-
merk legen sollten.

Vergütungsfragen
Lohn
Herzstück eines jeden Arbeitsvertrags sind 
Bestimmungen über die Vergütung. Die Stol-
perfallen sind vielfältig. Bei der Regelung des 
Fixlohns sollte aus der Klausel hervorgehen, 
wie oft der Lohn ausgerichtet wird (d.h. ob es 
einen 13. Monatslohn gibt) und dass die ge-
nannte Summe «brutto» zu verstehen ist. Bei 
Kadermitarbeitenden, die zugleich Organfunk-
tionen (ggf. auch nur in einer ausländischen 
Gruppengesellschaft) wahrnehmen, empfiehlt 
es sich zudem festzuhalten, dass der Lohn die 
Vergütung für solche Tätigkeiten einschliesst. 

Bonus
Kniffliger wird es beim Bonus. Der Bonus ist 
im Schweizer Arbeitsrecht kein feststehender 
juristischer Begriff. Er kann – je nach Ausge-
staltung – Lohnbestandteil oder Gratifikation 
sein. Gratifikationen wiederum können als 
unechte oder echte Gratifikationen ausge-

staltet sein: Auf eine unechte Gratifikation 
haben Mitarbeitende dem Grunde nach An-
spruch, nur die Höhe liegt im Ermessen der 
Arbeitgeberin. Die Ausrichtung echter Grati-
fikationen verbleibt hingegen vollständig im 
Belieben der Arbeitgeberin. Entscheidend ist 
für die rechtliche Qualifikation nicht, wie die 
Parteien die Bonuszahlung im Vertrag ggf. 
bezeichnen. Relevant ist vielmehr, wie die 
Bonusklausel konkret ausgestaltet ist und 
wie die Arbeitgeberin mit dem Bonus in der 
betrieblichen Praxis umgeht. Ist der Arbeit-
geberin daran gelegen, dass der Bonus als 
(unechte) Gratifikation qualifiziert, empfiehlt 
sich bei der Gestaltung der Bonusklausel 
mindestens Folgendes zu berücksichtigen:

	• keine Vereinbarung definitiver Beträge
	• bei Zielvereinbarung: Die Zielerreichung 
(und damit die Bonushöhe) sollte nicht 
rein objektiv bestimmbar sein, sondern 
qualitative Ziele sollten den Ausschlag ge-
ben; das lässt sich erreichen, indem quali-
tative Ziele als Multiplikator herangezogen 
werden

	• Betonung des diskretionären Charakters 
mit dem Vorbehalt, Anpassungen vorneh-
men zu können.

Nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, 
dass durch die betriebliche Praxis eine ech-
te Gratifikation im Laufe der Zeit zu einer 
unechten Gratifikation oder gar Lohn mu-
tieren kann, wenn die Höhe der Zahlungen 
nicht variiert und sich die Arbeitgeberin die 
Freiwilligkeit der Leistung nicht konsequent 
vorbehält. 

Häufig anzutreffen ist auch die Situation, dass 
sich Bonuszahlungen nach (gruppenweiten) 
Bonusplänen richten, die nicht von der Arbeit-
geberin selbst, sondern von ausländischen 
Gruppengesellschaften ausgegeben werden. 
In diesen Fällen sollte der Arbeitsvertrag kei-
nen oder nur einen sehr vagen Hinweis auf 
diesen Bonusplan enthalten. 

Arbeitszeit und Mehrarbeit
Arbeitszeit und Mehrarbeit (Überstunden bzw. 
Überzeit) sind im weiteren Sinne ebenfalls 
Vergütungsfragen: Für die Mitarbeitenden ist 
entscheidend, wie viel sie für den vertraglich 
vereinbarten Lohn leisten müssen. Unerläss-
lich ist daher eine Bestimmung zur Arbeitszeit 
und zum Umgang mit Mehrarbeit. 

Unterscheidung von Überstunden  
und Überzeit

Überstundenarbeit ist die Arbeit, die über die ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht, aber 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Höchstarbeits-
zeit bleibt. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit beträgt 
45 bis 50 Stunden pro Woche, je nach Branche und 
Funktion der Mitarbeitenden. Überzeit bezeichnet im 
Unterschied dazu die Arbeitszeit, die über die ge-
setzlich erlaubte Höchstarbeitszeit hinausgeht. 

Für Überzeit gelten strengere Vorschriften als für 
Überstunden. Überzeitarbeit muss in der Regel ent-
weder mit einem Zuschlag von mindestens 25% 
vergütet oder (im Einverständnis mit den Mitarbei-
tenden) durch Freizeit ausgeglichen werden. In Ar-
beitsverhältnissen, in denen eine Höchstarbeitszeit 
von 45 Stunden gilt, muss die Überzeitarbeit (zwin-
gend) allerdings erst ab der 61. Stunde Überzeitar-
beit pro Kalenderjahr vergütet werden.

Das Obligationenrecht sieht grundsätzlich 
vor, dass Überstunden nur im Einverständ-
nis mit den Mitarbeitenden durch Freizeit 
ausgeglichen werden dürfen  – andernfalls 
ist solche Überstundenarbeit zu vergüten, 
samt einem Lohnzuschlag von mindestens 
25% (Art. 321c OR). Abweichende Vereinba-
rungen sind jedoch zulässig, vorausgesetzt, 
diese werden in Schriftform getroffen. Ent-
sprechend kann die Arbeitgeberin mit den 
Mitarbeitenden grundsätzlich schriftlich ver-
einbaren, dass Überstunden mit dem Gehalt 
abgegolten sind. Denkbar wäre überdies eine 
Regelung, dass Überstunden ohne Zuschlag 
vergütet oder mit Freizeit gleicher Dauer 
kompensiert werden.

Häufig finden sich Bestimmungen zu Über-
stunden resp. deren Kompensation in Arbeits-
zeitreglementen. Die dortigen Bestimmungen 
sind aber unter Umständen rechtlich wir-
kungslos, wenn sie nicht zum Bestandteil des 
Arbeitsvertrags erhoben werden (in der Regel 
als integrierender Bestandteil bezeichnet) und 
die Schriftform eingehalten wird.

Hinweis zur Schriftform
Die Einhaltung der Schriftform erfordert entweder 
die eigenhändige Unterschrift (wet ink) oder eine 
qualifizierte elektronische Signatur. Letztere muss 
nach Schweizer Recht bestimmte Anforderungen 
erfüllen, die aber längst nicht alle Anbieter elektroni-
scher Signaturlösungen gewährleisten. Auf Nummer 
sicher geht daher, wer Arbeitsverträge traditionell 
unterzeichnen lässt oder die vorhandenen Signatur-
lösungen überprüft. Eine Liste der anerkannten An-
bieter von Zertifizierungsdiensten ist bei der Schwei-
zerischen Akkreditierungsstelle (SAS) verfügbar und 
kann online abgerufen werden. 
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TOP-THEMA VOM FREELANCER ZUM MITARBEITENDEN 

Freelancer-Begriff  
und Scheinselbstständigkeit
Die Zusammenarbeit mit Freelancern ist für 
viele Unternehmen attraktiv. Dadurch kön-
nen sie flexibler auf erhöhte Arbeitslasten 
reagieren, ohne den arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtlichen Normen unterworfen zu 
sein.

Der Begriff des Freelancers ist rechtlich 
nicht definiert. Üblicherweise versteht man 
darunter «freie Mitarbeitende», die auf ei-
gene Rechnung arbeiten und im sozialver-
sicherungsrechtlichen Sinn als selbststän-
dig Erwerbende gelten und ein Honorar 
beziehen (dies im Gegensatz zu Arbeitneh-
menden, die rechtlich als unselbstständig 
Erwerbende qualifizieren und einen Lohn 
erhalten).

Unternehmen verkennen jedoch häufig beim 
Abschluss von Verträgen mit Freelancern, 
dass sich die Frage, ob eine selbstständi-
ge oder unselbstständige Erwerbstätigkeit 

vorliegt, nicht von der Vertragsbezeichnung 
oder vom Parteiwillen abhängt, sondern aus-
schliesslich auf die gelebten wirtschaftlichen 
Gegebenheiten abgestellt wird. Die Bezeich-
nung eines Vertrags als «Auftrag», «Consul-
ting Agreement» oder «Freelancingvertrag» 
hat für die rechtliche Qualifikation also nur 
begrenzte Aussagekraft.

In einer solchen Konstellation, in der eine 
Person auf der Grundlage eines Vertrags, 
der formell kein Arbeitsvertrag ist (z.B. ei-
nes Auftrags- oder Werkvertrags), persönli-
che Arbeitsleistung erbringt und von ihrem 
Vertragspartner wirtschaftlich abhängig ist, 
spricht man von Scheinselbstständigkeit 
(oder auch unechter Selbstständigkeit). In 
materieller Hinsicht liegt dabei ein Arbeits-
verhältnis vor, obwohl die Parteien dies nicht 
beabsichtigt und den Vertrag nicht als solchen 
bezeichnet haben.

Im Einzelfall ist anhand verschiedener Merk-
male zu prüfen, ob eine Person tatsächlich 

selbstständig ist oder sich in einer Situation 
der Scheinselbstständigkeit befindet.

Kriterien zur Abgrenzung zwischen 
selbstständiger und unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit
Ob eine Tätigkeit als selbstständig oder un-
selbstständig gilt, hängt in erster Linie davon 
ab, ob die erwerbstätige Person ein eigenes 
wirtschaftliches Risiko trägt und nach aussen 
hin unternehmerisch am Markt auftritt. Für 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit sprechen 
insbesondere Investitionen in eigene Betriebs-
mittel, das Tragen von Unkosten, Inkasso- und 
Delkredererisiko, ein eigener Kundenstamm 
sowie die Tätigkeit für mehrere Auftraggeber. 
Auch eigene Geschäftsräumlichkeiten oder 
der Einsatz von Personal sind typischerweise 
Ausdruck einer unabhängigen Organisation.

Fehlt ein eigenes Geschäftsmodell oder be-
stehen wesentliche strukturelle Abhängig-
keiten von der Auftraggeberin, spricht dies 
gegen eine selbstständige Erwerbstätigkeit.1

Weisungsgebundenheit  
als Kernkriterium
Das wesentliche Element, das für das Vorlie-
gen einer unselbstständigen Tätigkeit spricht, 
ist die Weisungsgebundenheit als Ausdruck 
des arbeitsrechtlichen Subordinationsverhält-
nisses. Diese liegt vor, wenn die Auftragge-
berin Vorgaben zur Ausführung der Arbeit 
macht, Arbeitszeiten festlegt oder eine regel-
mässige Präsenzpflicht verlangt. Die Recht-
sprechung misst der Weisungsgebundenheit 
eine zentrale Bedeutung bei.2 Sie kann sich 
aus schriftlichen Vereinbarungen ergeben, 
aber auch aus der tatsächlichen Umsetzung 
der Zusammenarbeit. Für ein Arbeitsverhält-
nis spricht, wenn eine Person in bestehende 
Arbeitsabläufe eingebunden wird, interne 
Tools nutzt, an Teamsitzungen teilnimmt, re-
gelmässig Rapport erstattet oder sich eng an 
betriebliche Prozesse halten muss. Ein wei-
teres Indiz für Unselbstständigkeit liegt vor, 
wenn die gleiche Tätigkeit im Unternehmen 
typischerweise von angestellten Mitarbeiten-
den ausgeführt wird.

Diese Eingliederung kann schleichend entste-
hen, etwa wenn eine Freelancerin zunächst 
für ein zeitlich befristetes Projekt engagiert 
wird, im Laufe der Zusammenarbeit jedoch 

Wenn Freelancer  
zu Mitarbeitenden werden
Freelancer bieten Unternehmen willkommene Flexibilität. Ob jemand als ange-
stellt oder selbstständig gilt, wird jedoch unabhängig von der Bezeichnung im 
Vertrag im Einzelfall durch die Behörden festgelegt. Wird ein Freelancer im Nach-
hinein zu einem Arbeitnehmer umqualifiziert, kann dies erhebliche administrative 
und finanzielle Folgen für das Unternehmen und auch für dessen Organe haben.

	� Von Florian Kambor
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Einleitung
Hat eine Arbeitgeberin eine Forderung gegen-
über dem Arbeitnehmer, stellt sich in erster 
Linie die Frage, ob der ihr zustehende Betrag 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Der erste Beitrag widmet sich der Frage, wie Lohnrückforderungen 
rechtssicher gehandhabt werden. Die fristlose Kündigung wirft in der 
Praxis immer wieder Fragen auf; im zweiten Beitrag finden Sie einen 
rechtlichen Überblick. Im dritten Beitrag erfahren Sie, wie ein wirksames 
Case Management anspruchsvolle Absenzsituationen strukturiert.

Der vierte Beitrag zeigt, wie die künstliche Intelligenz im HR integriert 
werden kann und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Zum Schluss finden Sie einen 
Leitfaden für die jährlichen Mitarbeiterbeurteilungen.

Diese Ausgabe gibt einen kompakten Überblick über zentrale Themen und ermöglicht rechtlich 
fundierte Entscheidungen zu treffen.

Carla Seffinga, WEKA Productmanagement Finanzen und Steuern

SPEZIALFÄLLE – BERECHNUNGSBEISPIELE – RECHTLICHES

LOHN & SOZIALVERSICHERUNGEN
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mit einer zukünftigen Forderung des Arbeit-
nehmers verrechnet werden kann. Ist dies der 
Fall, kann das Problem in der Regel schnell 
und einfach mittels Verrechnung gelöst wer-

den. Es ist für Arbeitgeber deshalb wichtig zu 
wissen, wann verrechnet werden kann und 
wie bei einer Verrechnung vorzugehen ist.

Besteht keine Forderung des Arbeitnehmers 
mehr, mit welcher die eigene Forderung 
verrechnet werden kann, was insbesondere 
nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses der 
Fall ist, muss der Betrag vom Arbeitnehmer 
zurückgefordert werden. Je nachdem, ob 
sich der Rückforderungsanspruch aus Vertrag 
oder aus ungerechtfertigter Bereicherung er-
gibt, sind andere Regeln anwendbar.

Zur Verrechnung mit Lohn
Zur Verrechnungsmöglichkeit 
im Allgemeinen
Hat eine Arbeitgeberin einem Arbeitnehmer 
zu viel Lohn überwiesen oder sonst eine fäl-

Rückforderung und Verrechnung  
im Arbeitsrecht
Fehler bei Lohn- und sonstigen Zahlungen an die Arbeitnehmer sind keine Sel-
tenheit – verursacht werden diese oftmals durch Buchhaltungspannen, mensch-
liche Irrtümer oder eine sich verändernde Ausgangslage. Bei Arbeitgebern stellt 
sich dann die Frage: Kann der zu viel bezahlte Betrag von späteren Lohnzah-
lungen abgezogen oder zurückgefordert werden? Dieser praxisnahe Leitfaden 
klärt über die Möglichkeiten der Rückforderung und Verrechnung von zu viel 
bezahltem Lohn und anderen, rückforderbaren Beträgen auf.

	� Von Dr. iur. Kathrin Albrecht, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht
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TOP-THEMA LOHNRÜCKFORDERUNGEN

rung der Arbeitgeberin auf einer absichtlichen 
Schadenszufügung durch den Arbeitnehmer 
beruht, d. h. wenn es sich um eine Schaden-
ersatzforderung der Arbeitgeberin handelt. 

Das Existenzminimum für eine Person ist in-
dividuell zu berechnen anhand der im jewei-
ligen Kanton massgeblichen Richtlinien für 
die Berechnung des Existenzminimums. Im 
Kanton Zürich existiert hierzu ein Kreisschrei-
ben des Obergerichts. Zum Existenzminimum 
gehören nebst dem Grundbetrag gewisse 
Zuschläge wie die Wohnkosten, die Kranken-
kassenprämien, die Berufsauslagen, allfällige 
Unterstützungs- und Unterhaltsbeiträge etc. 
Das individuelle Existenzminimum eines Ar-
beitnehmers ist in der Praxis von der Arbei-
geberin zu schätzen. Der Lohn, welcher dem 
Arbeitnehmer über das Existenzminimum 
hinaus geschuldet ist, kann zur Verrechnung 
gebracht werden. 

Das Verrechnungsverbot im Umfang des 
Existenzminimums gilt nicht nur für den 
Grundlohn (oder allenfalls Lohnersatz we-
gen ungerechtfertigter fristloser Kündigung 
gemäss Art. 337c Abs. 1 OR) sowie variable 
Lohnbestandteile, sondern auch für Ferien-
lohn und Überstundenentschädigungen. Ohne 
Rücksicht auf das Existenzminimum dürfen 
alle übrigen Forderungen des Arbeitnehmers 
jedoch verrechnet werden, d. h. zum Beispiel 
Entschädigungsforderungen für nicht bezoge-
ne Ferien oder Pönalen bei missbräuchlicher 
Kündigung gemäss Art. 336 OR resp. bei un-
gerechtfertigter fristloser Kündigung gemäss 
Art. 337c Abs. 3 OR.

Berücksichtigt eine Arbeitgeberin das gesetz-
liche Verrechnungsverbot zu Unrecht nicht 
resp. missachtet sie das Existenzminimum des 
Arbeitnehmers, ist die Verrechnungserklärung 
im Umfang des das Existenzminimum über-
steigenden Betrags wirkungslos. Das heisst, 
der Arbeitnehmer kann seine Lohnforderung 
im Umfang des zu viel Verrechneten weiterhin 
einfordern und gerichtlich durchsetzen. 

Praxistipp
Um unnötige Diskussionen und Lohnklagen 
zu verhindern, sollte das Existenzminimum 
jeweils grosszügig geschätzt und tatsäch-
lich nur im Mehrumfang verrechnet werden. 
Möglich ist auch, dass man die Höhe der in 

Abzug zu bringenden Raten gemeinsam mit 
dem Arbeitnehmer festlegt resp. abspricht. 
Allenfalls muss eine Arbeitgeberin während 
mehrerer Monate Abzüge vom Lohn tätigen, 
bis die gesamte Gegenforderung in Verrech-
nung gebracht werden kann. Ein sich anbah-
nendes Ende des Arbeitsverhältnisses und 
der dadurch wegfallende Lohnanspruch des 
Arbeitnehmers sollte dabei im Auge behalten 
werden.

Zur Rückforderung von Leistungen
Anspruchsgrundlagen 
Ist eine Verrechnung mit Lohn- oder sonstigen 
Ansprüchen des Arbeitnehmers nicht (mehr) 
möglich, muss ein zu Unrecht bezahlter Betrag 
zurückgefordert werden. Rückerstattungsan-
sprüche können wie andere Forderungen aus 
Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus 
ungerechtfertigter Bereicherung entstehen 
und unterliegen je nach Entstehungsgrund 
verschiedenen Voraussetzungen und Verjäh-
rungsfristen. 

Am günstigsten ist eine Rückforderung ge-
stützt auf Vertrag. Zunächst ist also stets zu 
prüfen, ob die zurückverlangte Leistung eine 
vertragliche Grundlage hatte und ob die Leis-
tung auch aus Vertrag zurückgefordert wer-
den kann. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn sich die Arbeitgeberin auf eine 
sog. Rückforderungsklausel im Vertrag ab-
stützen kann. In der Praxis finden sich solche 
Rückforderungsklauseln hauptsächlich im 
Zusammenhang mit Aus-/Weiterbildungs-
vereinbarungen, Ferien und Minusstunden. 
Dabei verpflichten sich die Arbeitnehmer im 
Arbeitsvertrag oder in der Aus-/Weiterbil-
dungsvereinbarung, den Lohn, den sie zu viel 
erhalten haben (z. B. wegen vorzeitigem Aus-
scheiden nach Abschluss der Weiterbildung, 
wegen zu viel bezogener Ferien oder wegen 
Minusstunden), bei Eintritt der vertraglich 
definierten Ausgangslage der Arbeitgeberin 
zurückzubezahlen. Bei vertraglichen Rück-
forderungsansprüchen gilt eine Verjährungs-
frist von zehn Jahren (vgl. Art.  127 OR; die 
Fünfjahresfrist gemäss Art. 128 Ziff. 3 OR gilt 
nur für Ansprüche von Arbeitnehmenden auf 
Lohnzahlungen, nicht jedoch für Forderungen 
von Arbeitgebern). 

Fehlt eine vertragliche Grundlage für die 
Rückerstattung, ist eine Rückforderung nur 

lige Forderung gegenüber diesem (z. B. For-
derung auf Rückzahlung von Aus- und Wei-
terbildungskosten, Schadenersatzforderung, 
Darlehensrückforderung), kann sie den ihr 
zustehenden Betrag unter Umständen beim 
nächsten Lohnlauf in Abzug bringen, d. h. 
die eigene Forderung mit der Forderung des 
Arbeitnehmers auf Lohn verrechnen. Das 
Recht auf Verrechnung ist jedoch an gewis-
se Voraussetzungen geknüpft und in gewis-
sen Fällen, gerade auch im Arbeitsrecht, von 
Gesetzes wegen eingeschränkt. Nachfolgend 
wird deshalb auf die Voraussetzungen der 
Verrechnung, insbesondere von Lohnforde-
rungen, eingegangen.

Allgemeine Voraussetzungen  
der Verrechnung
Gemäss Art. 120 OR können zwei Forderun-
gen miteinander verrechnet werden, wenn 
die Forderungen gegenseitig und gleichar-
tig sind (z. B. beides Geldforderungen) und 
die Verrechnungsforderung (also die eigene 
Forderung, die man zur Verrechnung bringen 
will) fällig ist. Die Hauptforderung, d. h. die 
Forderung der Gegenpartei, mit welcher man 
verrechnen möchte, muss nicht fällig sein; es 
genügt, wenn diese erfüllbar ist. Weiter wird 
vorausgesetzt, dass die Verrechnung nicht 
von Gesetzes wegen (vgl. hierzu Art. 125 OR) 
oder vertraglich (vgl. hierzu Art. 126 OR) aus-
geschlossen ist. Liegen diese Voraussetzun-
gen vor, kann man grundsätzlich die Verrech-
nung erklären. Dies gilt selbst dann, wenn die 
Gegenforderung vom Schuldner bestritten 
wird (Art. 120 Abs. 2 OR).

Besondere Voraussetzungen bei  
der Verrechnung von Lohnguthaben
Die gesetzliche Vorschrift von Art.  323b 
Abs.  2  OR sieht eine zwingende Verrech-
nungsbeschränkung bei Lohnforderungen 
aus Arbeitsvertrag vor. Gemäss dieser Be-
stimmung darf die Arbeitgeberin Gegenfor-
derungen mit der Lohnforderung nur insoweit 
verrechnen, als die Lohnforderung pfändbar 
ist, d. h. soweit die Lohnforderung das Exis-
tenzminimum überschreitet. Mit anderen 
Worten muss dem Arbeitnehmer stets das 
Existenzminimuim verbleiben und es darf nur 
der Mehrbetrag zur Verrechnung gebracht 
werden. Eine Ausnahme von dieser Regel 
(Schutz Existenzminimum) sieht Art.  323b 
Abs.  2  OR dann vor, wenn die Gegenforde-
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BEST PRACTICE FRISTLOSE KÜNDIGUNG 

Grundsatz
Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber 
wie auch der Arbeitnehmer jederzeit das Ar-
beitsverhältnis fristlos auflösen. Als wichtiger 
Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei 
dessen Vorhandensein dem Kündigenden 
nach Treu und Glauben die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet 
werden darf. Über das Vorhandensein sol-
cher Umstände entscheidet das Gericht nach 
seinem Ermessen. Die unverschuldete Ar-
beitsverhinderung eines Arbeitnehmers darf 
nie als wichtiger Grund anerkannt werden 
(Art.  337  OR). Dabei ist zu beachten, dass 
nicht nur eine unverschuldete Krankheit oder 
ein unverschuldeter Unfall als unverschuldete 
Verhinderung im Sinne von Art. 337 Abs. 3 OR 
gelten. So war eine fristlose Entlassung einer 
Arbeitnehmerin, welche wegen Morddrohung 
ihres Ehemanns aus Furcht an einen unbe-
kannten Aufenthaltsort flüchtete, ebenfalls 
nicht gerechtfertigt.

Wichtige Gründe 
Ob wichtige Gründe vorliegen, wird nach den 
Umständen im Einzelfall geprüft. Massgebend
sind:

	• Stellung und Verantwortung  
des Arbeitnehmers im Betrieb

	• Natur und Dauer des Arbeitsverhältnisses
	• Art und Schwere der Vertragsstörungen
	• Länge der ordentlichen Kündigungsfrist
	• allfällige Verwarnungen

Von Kaderangehörigen wird eine erhöhte 
Treuepflicht und Verantwortung erwartet. So-
mit ist bei Verstössen oder Fehlverhalten eine 
fristlose Entlassung eher zulässig. Zudem 
kann von einem Kaderangehörigen eine grös
sere Belastbarkeit verlangt werden, was wie-
derum dazu führt, seine fristlose Kündigung 
zurückhaltender zuzulassen. Je länger ein 
Arbeitsverhältnis gedauert hat, desto weniger 

schnell sollte eine fristlose Kündigung vorge-
nommen werden.

Je länger ein Arbeitsverhältnis noch dauert 
bzw. je länger die ordentliche Kündigungsfrist 
sein würde, desto eher kann die fristlose Kün-
digung als korrekt betrachtet werden. Insofern 
ist bei bereits gekündigtem Arbeitsverhältnis 
eine fristlose Beendigung nur noch in gravie-
renden Fällen zulässig. Dies gilt umso mehr 
bei einer Freistellung. 

Allfällige Verwarnungen erhöhen die Erfolgs-
aussichten für eine fristlose Entlassung.

Wichtige Gründe für Arbeitgeber
Die wichtigen Gründe können wie folgt zu-
sammengefasst werden:

	• Begehung eines Verbrechens oder 
Vergehens

	• sexuelle und andere Belästigungen am 
Arbeitsplatz

	• Nichteinhalten von Sicherheits- oder 
Hygienevorschriften

	• Störung des Betriebsfriedens
	• mangelnde Integrität Arbeitnehmer
	• falsche Angaben bei der Bewerbung
	• Pflichtverletzungen und Unkorrektheiten, 
Illoyalität

Wird zulasten des Arbeitgebers delinquiert, 
liegt praktisch immer ein wichtiger Grund für 
eine fristlose Entlassung vor. Allerdings ist dies 
bei untergeordneten Delikten (z. B. Diebstahl 
eines Schreibblocks), sehr langem Arbeits-
verhältnis etc. zu relativieren. Soweit dem Ar-
beitnehmer jedoch im Rahmen seiner Tätigkeit 
das gestohlene Gut anvertraut ist (z. B. Waren 
im Detailhandel), wiegt bereits der Diebstahl 
mit geringem Warenwert schwer, und eine 
fristlose Entlassung ist ohne Verwarnung ge-
rechtfertigt. Bei Delikten ausserhalb des Ar-
beitsplatzes ist entscheidend, ob die Integrität 
des Arbeitnehmers dadurch schwer beein-
trächtigt ist (z. B. sexuelle Übergriffe gegen-
über Kindern) oder der Ruf der Arbeitgeberin 
leidet. Unerheblich ist, ob es zu einem Straf-
verfahren oder gar einer Verurteilung kommt. 

So wurden richtigerweise die fristlosen Ent-
lassungen der weiblichen Vorgesetzten we-
gen sexueller Belästigungen gegenüber einer 
Praktikantin und einem Lehrling geschützt. 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers, welches 
seine Integrität herabsetzt, rechtfertigt ohne 
Verwarnung kaum je eine fristlose Entlassung 
(z. B. Betreibungen). Wird hingegen das Ar-
beitsverhältnis tangiert, ist allenfalls anders 
zu entscheiden (z. B. Verhältnis mit Kundin, 
Trunkenheit eines Chauffeurs). Falsche Anga-
ben bei der Stellensuche wären korrekt über 
die Irrtumsanfechtung und damit letztlich 
die Ungültigkeit des Arbeitsvertrags zu lösen 
(Art. 23 ff. OR). In der Praxis wird indes auch 
die fristlose Entlassung zugelassen. Während 
des Bewerbungsverfahrens gilt für beide Par-
teien die Pflicht zum Verhalten nach Treu und 
Glauben (Art. 2 ZGB).

Falsche Angaben über Fähigkeiten, Kennt-
nisse, Examen, Arbeitslosigkeit und Ausbil-
dungsgänge bilden einen wichtigen Grund, 
falls diese einen Bezug zur Stelle haben und 
der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an 
der Wahrheit hat.

Illoyalität liegt bei Verletzung der Geheim-
haltungspflichten, Herabminderung des Ar-
beitgebers oder von Arbeitskollegen – heute 
insbesondere in sozialen Medien oder gene-
rell online – gegenüber Dritten oder auch bei 
Konkurrenzierung während der Dauer des Ar-
beitsverhältnisses vor. Allerdings darf – wenn 
kein nachvertragliches Konkurrenzverbot ver-

Fristlose Kündigung in a nutshell 
Die fristlose Kündigung gehört zu den schärfsten arbeitsrechtlichen Eingriffen. Sie 
beendet das Arbeitsverhältnis sofort, und daher verlangt sie eine klare Beurteilung 
der Situation. Die fristlose Kündigung bleibt damit ein Instrument, das sorgfältig 
eingesetzt werden muss und hohe Anforderungen an Arbeitgeber wie an Arbeit-
nehmer stellt.

	� Von Nicole Vögeli und Urs Egli 
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Das veraltete Bild vieler Unternehmen
Der bildliche Ausdruck einer klassischen 
Unternehmensorganisation ist das Organi-
gramm. Fast überall sieht es noch immer 
so aus wie anno dazumal: Der Chef thront 

Liebe Leserin, lieber Leser
Wer erfolgreich bleiben will, braucht Strukturen, die Tempo ermögli-
chen. Unser erster Artikel zeigt, warum klassische Organigramme 
bremsen – und was heute besser funktioniert.

Der zweite Artikel stellt die Frage, warum wir schwache Leistung so 
lange hinnehmen. Klarheit statt Schonung bringt Teams wirklich weiter.

Herzlichst Ihre

Seline Durand, Produktmanagement Bereich Personal

vereinsamt ganz oben, darunter, in Kästchen 
eingesperrt, seine brave Gefolgsmannschaft. 
Dokumentiert werden nur die Leitungsfunk-
tionen. Weder Mitarbeitende noch Kunden 
kommen für gewöhnlich darin vor. 

In solchen Top-down-Organigrammen kreist 
die Führungsriege rein um sich selbst. Sie 
konzentriert sich auf Macht und nicht auf den 
Markt. Zum Beispiel haben bis heute selbst 
die Unternehmen, die sich Kundenorientie-
rung gross auf die Fahnen schreiben, den 
Kunden nicht im Organigramm. Customer 
Centricity wird zwar gelobt, aber nicht gelebt. 
Und im Zentrum steht sie schon gar nicht.

Die Mitarbeitenden kommen nicht vor
Auch die Mitarbeitenden kommen in klassi-
schen Organigrammen nicht vor. Sie werden, 
zumindest sieht das optisch so aus, als we-
niger wichtig betrachtet, als Humankapital 
ökonomisiert und in unvernetzt nebeneinan-
derher agierenden Silos organisiert. Solche 
Organigramme haben bekanntlich militäri-
sche Wurzeln. Sie zementieren Hierarchien 
und Unterwürfigkeit, Starrheit und Konformi-
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Passen Top-down-Organigramme  
noch in unsere Zeit?
Überall auf der Welt bringen ambitionierte Unternehmen Ideen, Wissen und Kön-
nen auf vernetzte und interdisziplinäre Weise zusammen, um unser Leben und 
Arbeiten besser zu machen. So gelingt es ihnen in kürzester Zeit, ganze Bran-
chen aufzumischen und die Existenz konservativer Organisationen infrage zu 
stellen. Wie man sich davor schützt? Indem man beginnt, überholte Strukturen 
und damit auch Organigramme infrage zu stellen.

	� Von Anne M. Schüller
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COLLABORATION ORGANIGRAMME

tät. Linienorganisationen nennt man sie auch. 
Nach unten wird angewiesen, nach oben be-
richtet. 

Querkommunikation verläuft, zumindest of-
fiziell und den Linien folgend, über die Be-
reichsleitenden, was bedeutet: Will man was 
Wichtiges von einer anderen Abteilung, hat 
das über den Chef zu gehen. Doch von Men-
schen, die in Reih und Glied aufgestellt wer-
den, bekommt man nichts, was aus der Rei-
he tanzt. Solche Ordnungssysteme sind wie 
die Monokulturen in unseren Wäldern: nicht 
überlebensfähig, sobald sich die Umstände 
stürmisch verändern. Und genau das ist zwei-
felsohne derzeit der Fall.

Lassen Sie die Leute raus aus den 
Kästchen
Statische Organisationen haben in exponen-
tiellen Zeiten nicht den Hauch einer Chance. 
Bringen Sie deshalb Lebendigkeit in Ihr Orga-
nigramm! Sperrt man Menschen in Kästchen 
und Käfige ein, macht man sie bewegungs-
unfähig. Lässt man sie nach einem starren 
Regelwerk tanzen, werden sie zu Marionetten. 
Und zwängt man sie in ein Vorschriftenkorsett, 
fallen sie in Ohnmacht. Ein Mensch kann nur 
zeigen, wie hoch und wie weit er «fliegt», 
wenn man ihn in die Freiheit entlässt.

Lassen Sie Ihre Leute also aus den Kästchen 
frei, nicht nur real, sondern auch optisch! Ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte – und schafft 
Realitäten. Machen Sie aus eckig und kantig 
rund und bunt! Interdisziplinär vernetzte Kreis
strukturen mit sich selbst organisierenden 
Mitarbeiterteams sind eine wesentliche Kom-

ponente dezentraler Organisationen. Sie sind 
den rasch aufkommenden und zunehmend un-
vorhersehbaren Anforderungen der Wirtschaft 
besser gewachsen als die zentralistisch und an-
weisungsorientiert geführten Teams alten Stils.

Ein Bild für die zukunftsfähige  
Organisation
Ein unvorhersehbares Umfeld und die hohe 
Dynamik der Märkte erfordern maximale or-
ganisationale Adaptionskompetenz. Wer sich 
darauf einstellen und den unternehmerischen 
Umbau lostreten will, braucht insofern ein 
Bild, das visualisiert, wie Sie – weit weg von 
Top-down-Strukturen  – Ihre Organisation in 
Zukunft aufstellen wollen. Denn erst, wenn die 
Menschen ein Bild vor Augen haben, können 
sie sich auch eine Vorstellung machen – und 
dann dementsprechend agieren.

Wie ein solches Organigramm aussehen 
kann? Es gibt keine Schablone. Schablonen 
sind zwar praktisch, weil man damit immer die 
gleiche Form malen kann. Doch genau deshalb 
passt das hier nicht. Denn jedes Unternehmen 
ist anders und muss dementsprechend sein 
ganz eigenes Schaubild finden, das sich logi-
scherweise im Verlauf der Geschäftsentwick-
lung verändert. Und keinesfalls ist ein solches 
Schaubild im stillen Kämmerlein zu entwickeln. 
Ein interhierarchischer Workshop ist dafür 
besser geeignet. Er weitet den Blick und bringt 
zudem mehr Kreativität mit ins Spiel.

Veränderung klappt besser Schritt  
für Schritt
Bevor es überhaupt losgehen kann, braucht es 
einen Grundsatzentscheid, den Umbau als sol-

chen loszutreten. Denn ohne einen ausdrücklich 
bekundeten Willen, der von der Geschäftslei-
tung ausgehend vom gesamten Führungskreis 
mitgetragen werden muss, wird jede Transfor-
mation zum Rohrkrepierer. Zudem hat jede Füh-
rungskraft die strikte Obliegenheit, den Umbau 
zu schützen, zu unterstützen und zu begleiten.

Kann nun der Erneuerungsschalter in ei-
nem Ruck umgelegt werden? In Einzelfällen 
ist das wohl möglich. Doch normalerweise, 
das sagen alle, die Transformationsprozesse 
hinter sich haben, sollte das Pendel nicht zu 
überhastet oder zu hart in eine komplett neue 
Richtung schwingen. Wer alle Wände gleich-
zeitig einreisst, dem fällt das Dach auf den 
Kopf. Zudem haben die Menschen verschie-
dene Geschwindigkeiten, wenn es um Ver-
änderung geht. Das muss man respektieren. 
Gehen wir also schrittweise vor.

Über die Optik neuer Organigramme
Ein erstes Übergangsbild könnte zum Beispiel 
so aussehen, dass sich Führende, Mitarbei-
terschaft und Kunden auf einer horizontalen 
Ebene von links nach rechts gruppieren. Oder 
Sie drehen das klassische Organigramm um 
180 Grad. Die Führung bildet somit das Fun-
dament, die Mitarbeiterschaft steht, ohne ein-
zelne Namen zu nennen, in der Mitte, und alle 
richten sich auf die Kunden oben im Schau-
bild aus. Sehr kleinen Unternehmen empfehle 
ich bisweilen ein Organigramm in Form eines 
Baums: die Führung als Basis und Stamm, die 
Mitarbeitenden als Blattwerk und die Kunden 
als Früchte der gemeinsamen Arbeit, die den 
Samen für neue Kunden schon in sich tragen.

So wird die alte Top-down-Denke zwar auf-
gebrochen, Führung ist aber noch vorhanden, 
vor allem immer dann, wenn es um strate-
gische Entscheidungen geht. Wer versucht, 
Hierarchien mit Gewalt einzuebnen, sorgt für 
ein Vakuum, in dem sogleich wieder Macht-
hierarchien entstehen. Denn Gemeinschaften 
brauchen ein Ordnungssystem  – und genü-
gend Struktur, um unerlässliche Qualität si-
cherzustellen und Abwege möglichst frühzei-
tig auszuschliessen. Doch niemand braucht 
einen Wasserkopf.

Die ideale Form ist ein Netzwerk
Die ideale Form eines Organigramms ist für mich 
die eines Netzwerks, in dem sich alle Unterneh-
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MINDSET RITUALE IN DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG

HR-Professionals stehen heute vor der Heraus-
forderung, komplexe Transformationsprozesse 
nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional zu 
gestalten. Und obwohl die Bedeutung dieser 
emotionalen Ebene weithin anerkannt ist, bleibt 
sie oft eine Black Box. Was im privaten Leben 
selbstverständlich ist  – die rituelle Gestaltung 
von Abschieden, Anfängen und Meilensteinen –, 
ist auch im organisationalen Kontext ein wirksa-
mer Hebel für Kultur und Zusammenarbeit.

Rituale übersetzen Wandel in erfahrbare 
Realität
Anthropologisch betrachtet strukturieren Ritu-
ale jene Momente, in denen alte Strukturen 
aufgelöst werden und Neues noch nicht ver-
ankert ist. Man bezeichnet diese Schwellen-
zustände als «liminale Phasen». Organisatio-
nen befinden sich fast dauerhaft in solchen 
Zwischenräumen: bei Führungswechseln, Re-
organisationen, Fusionen, Wachstumsschü-
ben oder Kulturveränderungen. Rituale bieten 
in diesen Übergängen eine Brücke: 

	• Sie schaffen Orientierung und reduzieren 
Unsicherheit. 

	• Sie markieren Übergänge und stärken die 
Integration des Neuen.

	• Sie sprechen die emotionale Ebene an und 
sind die «Verpackung» für unbewusste Bot-
schaften. Sie erfüllen damit eine Aufgabe, 
die weder Prozesse noch Präsentationen 
leisten können: Sie übersetzen Wandel in 
erfahrbare Realität.

Dabei geht es nicht nur um eine nette Geste 
oder Show: Rituale sind strukturelle Interventi-
onen und transportieren Botschaften wie Wert-
schätzung, Verbundenheit, Übergang, Anerken-
nung, Verantwortung, Zugehörigkeit, Dank oder 
Abschied. Sie bieten Analogien, die sich mit rein 
kognitiver Sprache oft nicht vermitteln lassen: 

BEISPIEL
Aus der Beratungspraxis
In einem Familienbetrieb wurde die Geschäfts-
führung von den Senioren an die Tochter und 
ihren Mann übergeben. Noch ein Jahr nach 
der vertraglichen Regelung wandten sich viele 
Mitarbeitende mit ihren Fragen und Anliegen 
noch immer an die «alten Chefs», und auch die 
Senioren hatten Mühe, die Verantwortung an 
die junge Generation abzugeben. In der Vor-
bereitung eines Workshops für alle Führungs-
kräfte bat ich die Eltern, der Tochter und dem 
Schwiegersohn einen Gegenstand als Sym-
bol für die Übergabe der Geschäftsführung 
mitzubringen. Im Workshop inszenierten wir 
dann ein «Übergaberitual»: Mit sehr persönli-
chen Worten übergaben die beiden Senioren 
in einer für alle berührenden Art dem jungen 
Geschäftsführerpaar – passend zu deren Ent-
wicklungsfeldern  – Gegenstände: die Mutter 
ihrer Tochter selbst gesponnene Wolle (mit 
der Empfehlung: achte auf die Netzwerke und 
Beziehungen im Unternehmen) und der Vater 
dem Schwiegersohn eine kleine Rute (mit dem 
Hinweis, ruhig auch einmal ein «strenger und 
konsequenter Chef» zu sein). Natürlich war es 
danach auch notwendig, die Rollen, Aufgaben 
und Kompetenzen der neuen Geschäftsfüh-
rung klar zu besprechen und festzuhalten. 
Trotzdem erklärten viele Mitarbeitende nach 
dem Workshop, dass ihnen dieses Überga-
beritual «unter die Haut ging» und dass ihnen 
dadurch erst bewusst geworden sei, dass die 
Übergabe real sei und dass es nun eine neue 
Führung gebe. Hier zeigt sich die Kraft des 
Rituals. Statt «Wir wissen es», heisst es «Wir 
haben es erlebt», und das wirkt nachhaltig.

Einsatzfelder von Ritualen  
in der Organisationsentwicklung
1.	 Eröffnungsrituale:  
Der symbolische Auftakt

Der Beginn eines neuen Projekts, einer Wei-
terbildungsreihe, einer neuen Filiale oder 
Produktionshalle ist mehr als nur ein orga-

nisatorischer Auftakt. Viele Organisationen 
veranstalten Kick-offs, doch selten wird be-
wusst genutzt, dass ein Kick-off ein Ritual ist 
und sein kann. Rituale benötigen Symbolik 
und eine gute Struktur. Sie können feierlich, 
schlicht, humorvoll oder ernst sein. Entschei-
dend ist, dass sie dem Beginn eine Bedeutung 
geben.

Auch der Empfang des neuen Mitarbeitenden 
und dessen Onboarding sollten einem festen 
Ritual folgen. Der vorbereitete Arbeitsplatz, 
eine nette Begrüssungskarte am Tisch, ein 
kleines Präsent mit Firmenlogo oder ein ge-
meinsamer Teamkaffee sind Signale, dass 
man willkommen ist.

Workshops oder regelmässige Teamsitzungen 
können mit Ritualen beginnen: So kann ein 
Projektgruppenmeeting z.B. immer mit einem 
kurzen gemeinsamen Innehalten oder einer 
Stimmungsrunde beginnen. 

Mögliche Einstiegsfragen sind:
	• Was bewegt/beschäftigt mich im Moment 
am meisten?

	• Was war für mich ein «Highlight» seit unse-
rem letzten Treffen? 

	• Was ist uns in der letzten Woche gut ge-
lungen?

Oder etwas ungewöhnlich:
	• Welche Farbe hat die heutige Sitzung für 
mich und warum?

	• Welche Musik passt heute zu unserem Pro-
jekt?

Derart rituelle Starts  – im agilen Manage-
ment als «Check-in» bezeichnet  – geben 
sofort wieder ein Gefühl von Vertrautheit in 
einem gewohnten Kreis. Sie erleichtern das 
geistige «Ankommen», die Präsenz und den 
Fokus und sind daher keine «Zeitverschwen-
dung».

2.	 Übergangsrituale
Die sichtbare Übergabe eines symbolischen 
Gegenstands beim Wechsel von Verantwor-
tung (siehe auch Beispiel in der Box) ist ein 
sehr wirksames Übergaberitual. Das können 
auch Schlüssel, ein Taktstock oder Gegen-
stände aus der Geschichte des Unternehmens 
sein. All dies sind bewährte Formen, um Rol-
lenwechsel greifbar zu machen.

Mehr als Symbolik: Rituale in  
der Organisationsentwicklung
Rituale sind uralt und finden sich in fast allen Kulturen, Religionen und Orga-
nisationen. In einer Arbeitswelt, die von Tempo, Technologie und Effizienzdruck 
geprägt ist, wirken sie fast anachronistisch – doch gerade in unsicheren Zei-
ten gewinnen jene Elemente an Wert, die Stabilität, Identität und Verbundenheit 
schaffen. Genau das leisten Rituale.

	� Von Dr. Marianne Grobner


